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Was ist Regional planung?
Die Fläche, auf der wir leben, ist ein begrenztes Gut, denn die Erdoberfläche ist nicht vermehr-
bar. Diese begrenzte Ressource muss viele verschiedene Ansprüche erfüllen; wir benötigen 
sie beispielsweise zum Wohnen, zum Arbeiten, zum Einkaufen, für Straßen und Schienen, zur 
Erholung oder zum Reisen. Aber auch die Landwirtschaft, die Industrie, die Forstwirtschaft, die 
Wasserwirtschaft, der Natur- und Landschaftsschutz sowie die Energieerzeugung sind auf die 
Nutzung der vorhandenen Flächen angewiesen.

Die Regionalplanung regelt die Nutzungen und Funktionen der Fläche des Planungsraums aus 
überörtlicher und fachübergreifender Sicht. Regionaler Planungsträger im Regierungsbezirk 
Detmold ist der Regionalrat Detmold. Das heißt, der Regionalrat ist „Herr des Verfahrens“ und 
stellt den Regionalplan auf und wägt dabei die konkurrierenden Ansprüche an den Raum unter- 
und gegeneinander ab. 

Bei der Entscheidung für eine oder mehrere Nutzungen auf einer Fläche werden, im Sinne einer 
nachhaltigen Raumentwicklung, die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit 
seinen ökologischen Funktionen in Einklang gebracht. Ziel dabei ist die Schaffung einer dauer-
haften, großräumig ausgewogenen Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhältnissen. Denn wir 
benötigen beides – Flächen für den Freiraumschutz und Flächen zum Wohnen und Arbeiten, 
für den Verkehr und andere Nutzungen, für die Freiraum in Anspruch genommen wird. 

Durch die Regionalplanung wird so ein übergeordneter Rahmen für die kommunale Planung 
geschaffen, durch welchen nicht nur Flächen festgelegt werden, die besonders gut für eine 
nachhaltige, weitere Siedlungsentwicklung geeignet sind, sondern in dem auch bereits die 
Schutzwürdigkeit (und damit z. B. der Ausschluss der Bebaubarkeit) bestimmter Flächen aufge-
zeigt wird.
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Aus welchen Unterlagen 
besteht der Regionalplan 
OWL? 
Gibt es zu der Karte auch 
noch einen Text?

Der Regionalplan besteht aus zeichnerischen und textlichen Festlegungen. Vereinfacht gesagt 
bedeutet dies, dass es eine Karte gibt (die zeichnerischen Festlegungen) und einen Textteil (die 
textlichen Festlegungen), in welchem die sog. Ziele und Grundsätze der Raumordnung aufge-
führt sind. Darüber hinaus werden im Textteil die Festlegungen begründet und – zum Teil mit 
Karten – erläutert.
Da für die Aufstellung des Regionalplans eine Umweltprüfung durchgeführt und ein Umwelt-
bericht erstellt werden musste, sind die zum Umweltbericht gehörenden Unterlagen auch Teil 
des Beteiligungsverfahrens. 
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Was ist ein Regional  plan 
und was regelt der Regional-
plan OWL?

In NRW gibt es verschiedene Planungsebenen. Für das ganze Land NRW gilt der Landesent-
wicklungsplan (LEP) NRW. In diesem wird eine grobe Konzeption für die räumliche Entwicklung 
von ganz NRW aufgezeigt. Er besteht – wie auch der Regionalplan – aus einer Karte und einem 
Textteil. In ihm werden landesweite Themen, die sinnvoll auf dieser übergeordneten Ebene zu 
behandeln sind, geregelt. So stellt der LEP z. B. flächendeckend für NRW landesbedeutende 
Häfen, Flughäfen aber auch Flächen zum Schutz von Natur und Wasser sowie Überschwem-
mungsgebiete dar.

Der LEP bildet den Rahmen für die Regionalpläne. Für jeden der fünf Regierungsbezirke – Köln, 
Düsseldorf, Münster, Arnsberg und Detmold – und auch für den Regionalverband Ruhr gibt es 
einen eigenen Regionalplan. Die Karte des LEP hat einen Maßstab von 1:300.000. Die Regional-
pläne sind im Maßstab 1:50.000 angelegt. Hier kann man schon gut erkennen, dass mit dem 
Maßstab auch zwangläufig die Planungsvorgaben im Regionalplan „genauer“ sind, als die im für 
ganz NRW gültigen LEP. Die Regionalpläne konkretisieren – soweit dies erforderlich ist – die pla-
nerischen Vorgaben des Raumordnungsgesetzes und des LEP für die jeweilige Planungsregion 
und enthalten ihrerseits Vorgaben für die nachfolgende Planungsebene.

Die der Regionalplanung nachfolgende Planungsebene besteht aus den Fachplanungen, wie     
z. B. der Landeschaftsplanung, und insbesondere der Bauleitplanung der Städte und Gemein-
den durch die Flächennutzungspläne und die Bebauungspläne. Diese sind von den Kommunen 
in dem planerischen „Rahmen“ zu vollziehen, der durch den Regionalplan festgelegt wird.
Man spricht hier auch von einer sogenannten „Planungskaskade“. Der Regionalplan ist dem-
entsprechend der „Mittelteil“ zwischen der für das NRW geltenden Landesplanung und der 
kommunalen Planung. 

Der Regionalplan (frühere Bezeichnung: Gebietsentwicklungsplan) legt die regionalen Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung für die Entwicklung der Region OWL und für alle raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen im Planungsraum fest. Er setzt damit die Vorgaben, die das 
Land NRW in seinem Landesentwicklungsplan (LEP) macht, für den Planungsraum OWL um. 
Dabei kann er auch neue, regionsspezifische Vorgaben für die nachfolgenden Planungsebenen 
machen. 

Nachfolgende Planungsebenen sind insbesondere die Bauleitplanung der Gemeinden, die 
Landschaftsplanung der Kreise und der Stadt Bielefeld und die Fachplanungen wie z. B. der 
Straßenbau und die Wasserwirtschaft. Diese im Regionalplan enthaltenen Ziele und Grundsät-
ze gliedern die künftige Ausgestaltung unserer Umwelt und werden in 
• textlicher und
• zeichnerischer Form als Karte im Maßstab 1:50.000 
festgelegt.



9

Allgemeine Fragen zum Regionalplan
OWL

Regionalplan 

Als Planungsgrundlage gibt der Regionalplan die Rahmenbedingungen insbesondere für die 
Bauleitplanung der Kommunen in OWL vor. Denn die Bauleitpläne (Flächennutzungs- und Be-
bauungspläne) haben sich den Zielen der Raumordnung anzupassen (s. § 1 Abs. 4 BauGB). 
Der Regionalplan enthält aber auch Vorgaben für viele Fachplanungen. Er erfüllt beispielsweise 
die Funktionen eines Landschaftsrahmenplanes und eines forstlichen Rahmenplanes gemäß 
Naturschutz- und Forstrecht. Außerdem bildet er eine wichtige Grundlage für die regionale 
Umsetzung von Förderprogrammen und Fördermaßnahmen des Landes.

Der derzeit gültige Regionalplan gliedert sich in zwei räumliche Teilabschnitte und einen sach-
lichen Teilabschnitt:
• Teilabschnitt Oberbereich Bielefeld 
• Teilabschnitt Paderborn-Höxter 
• Sachlicher Teilabschnitt Windenergie

Der künftige Regionalplan OWL wird für die gesamte Region einheitlich aufgestellt und ersetzt 
die beiden räumlichen Teilabschnitte sowie den sachlichen Teilabschnitt.
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Warum ist der Regionalplan 
OWL im Maßstab 1:50.000 
angelegt und was bedeutet 
dies?

Da der Regionalplan Teil der überörtlichen regionalen Raumplanung ist, wird dieser auch in 
einem gröberen, den gesamten Planungsraum abbildenden Maßstab dargestellt. Der Maßstab 
von 1:50.000 für die Kartengrundlage der zeichnerischen Festlegungen ist rechtlich vorgege-
ben und bestimmt die „generelle Regelungstiefe“ des Regionalplans. Der Regionalplan gibt den 
Kommunen nur die Rahmenbedingungen vor, denn die konkreten (grundstücksbezogenen) 
Flächenbestimmungen sind Teil der kommunalen Bauleitplanung. Grundsätzlich sind in der 
zeichnerischen Form des Regionalplans daher nur Inhalte darzustellen, die dem regionalpla-
nerischen Maßstab von 1:50.000 entsprechen. 1 cm in der Regionalplan-Karte entspricht 500 
Metern in der Realität. Ein Strich mit 1 mm Dicke im Regionalplan, durch den bspw. die Grenze 
eines Gemeindegebiets darstellt wird, entspricht also bereits 50 Metern. Schon allein aufgrund 
dieser dem Maßstab von 1:50.000 geschuldeten Ungenauigkeit kann der Regionalplan nur ei-
nen parzellenunscharfen Rahmen für die kommunale Bauleitplanung in der Region vorgeben. 
Deshalb legt der Regionalplan in der Regel nur Planungen und Maßnahmen mit einem Flächen-
bedarf von mehr als 10 Hektar fest.

Ein rechtlich relevantes Lesen und Interprätieren der zeichnerischen Festlegungen des Regio-
nalplans ist nur auf der Grundlage der bei der Erarbeitung verwendeten Kartengrundlage und 
im Maßstab 1:50.000 zulässig. Gründe hierfür sind zum einen die durchaus planerisch gewollte 
grobe und wenig detaillierte Festlegungsweise und zum anderen der Umstand, dass Karten-
grundlagen mit einem genaueren Maßstab, z. B. 1:10.000, die Topografie (Straßen, Bebauung, 
Vegetation, Flussläufe) anders (flächen- und objekttreu) darstellen als die verwendete Karten-
grundlage. Seitens der Regionalplanungsbehörde werden deshalb keine Kartengrundlagen mit 
genauerer Topografie, z. B. mit Parzellengrenzen, zur Verfügung gestellt. Ein mit Hilfe von EDV-
Programmen durchaus mögliches Überlagern des Regionalplans mit detaillierten Kartengrund-
lagen und ein Hereinzoomen auf Grundstücks- oder Parzellenebene kann zu einer falschen 
Planauslegung führen und wird von der Regionalplanungsbehörde bei der Interpretation der 
Regionalplaninhalte nicht durchgeführt.
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Warum wird der Regionalplan 
neu aufgestellt?

Der Regionalrat hat die Regionalplanungsbehörde (Dezernat 32 der Bezirksregierung Detmold) 
im Jahr 2015 beauftragt, zeitnah einen einheitlichen Regionalplan für die gesamte Region OWL 
zu erarbeiten. Auch da die bestehenden Planwerke inzwischen „in die Jahre gekommen“ sind, 
u. a. da sich die gesellschaftliche, planungsrechtliche und sonstige fachliche Kulisse verändert 
hat, ist eine einheitliche Überarbeitung der beiden räumlichen Teilabschnitte erforderlich.
Insbesondere der 2017 in Kraft getretene LEP NRW enthält zahlreiche Vorgaben, die eine Neu-
aufstellung des Regionalplans erfordern.
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Seit wann gibt es den aktu-
ellen Regionalplan? 
Wie viele Regionalpläne 
wurden zuvor bereits aufge-
stellt?

Der aktuelle Regionalplan besteht aus zwei Teilbereichen. Außerdem wurde er durch den ei-
genen Fachplan zur Windenergie ergänzt.  Diese drei Teilpläne sind zwischen den Jahren 2000 
und 2008 aufgestellt worden:

1. Der Regionalrat hat mit Beschluss vom 28. Juli 2003 den Gebietsentwicklungsplan Teilab-
schnitt Oberbereich Bielefeld (GEP-TA OB BI) aufgestellt. Der Beschluss erlangte am 24. Sep-
tember 2004 durch Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GV. NRW) Nr. 33 Rechtskraft. Der Teilabschnitt umfasst räumlich die Stadt 
Bielefeld sowie die Kreise Gütersloh, Herford, Lippe und Minden-Lübbecke.

2. Der Regionalplan Teilabschnitt Paderborn-Höxter (TA PB-HX), der räumlich die Kreise Pader-
born und Höxter umfasst, wurde durch Beschluss des Regionalrats am 17. September 2007 
aufgestellt und am 25. Januar 2008 durch Veröffentlichung im GV. NRW Nr. 4 rechtskräftig.

3. Der sachliche Teilabschnitt Nutzung der Windenergie des Gebietsentwicklungsplans für 
den Regierungsbezirk Detmold wurde am 30. November 1998 durch den Bezirksplanungs-
rat aufgestellt und am 09. Mai 2000 durch die Bekanntmachung im GV. NRW Nr. 25 vom 09. 
Mai 2000 rechtskräftig.

Auch vor den aktuell rechtswirksamen Teilabschnitten des Regionalplans gab es bereits Ge-
bietsentwicklungspläne mit unterschiedlichen räumlichen Zuschnitten.
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Allgemeine Fragen zum Regionalplan
OWL

Regionalplan 

Wie lange hat es gedauert, 
um diesen Entwurf zu 
erstellen? 
Wann hat das Verfahren 
seinen Anfang genommen?

Der Auftrag des Regionalrates an die Bezirksregierung ist im Jahr 2015 formuliert worden. Die 
Bezirksregierung hat zügig mit den vorbereitenden Arbeiten begonnen. Dazu zählten: die An-
forderung und Begleitung der Erarbeitung von Fachbeiträgen durch Fachbehörden und Fach-
stellen, die Bearbeitung der statistischen Unterlagen sowie weitere technische Vorbereitungen. 
Zwischen 2016 und 2019 hat die Bezirksregierung intensive vorbereitende Gespräche mit der 
kommunalen Familie geführt. Im Dezember 2019 hat der Regionalrat Leitlinien beschlossen, 
parallel wurde die Umweltprüfung durchgeführt und der Umweltbericht erarbeitet.



14

Allgemeine Fragen zum Regionalplan
OWL

Regionalplan 

Wie ist der Planentwurf, 
der jetzt diskutiert wird, 
zustande gekommen? 
Haben das die Verwaltungen 
(Bezirksregierung, Kreise, 
Kommunen) unter sich 
ausgemacht, oder haben die 
Bürger und die Räte mitge-
wirkt?

Der Regionalplan ist ein Plan, der die kommunale Bauleitplanung und die Fachplanungsträger 
bindet. Die Bezirksregierung hat deswegen zunächst u. a. die Verwaltungen beteiligt. Die Betei-
ligung der Öffentlichkeit ist für den Verfahrensschritt vorgesehen, der voraussichtlich ab dem 1. 
November 2020 beginnt und fünf Monate, bis zum 31. März 2021, andauert (Beteiligungszeit-
raum). Durch dieses Beteiligungsverfahren wird die Mitwirkung der Bürger, der Unternehmen 
und privaten Vereinigungen und Verbände am Zustandekommen des Regionalplans sicherge-
stellt.
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Allgemeine Fragen zum Regionalplan
OWL

Regionalplan 

Wie ist der Ablauf einer 
Neuaufstellung des Regio-
nalplans?

Nach der Beauftragung durch den Regionalrat im Jahr 2015 hat die Regionalplanungsbehör-
de (Dezernat 32 der Bezirksregierung Detmold) mit den ersten Arbeitsschritten begonnen. 
Verschiedene Fachbehörden, Verbände und Institutionen haben auf Bitten der Regionalpla-
nungsbehörde ihre Entwicklungsvorstellungen für die Region in Form von Fachbeiträgen vor-
getragen. Unter anderem auf der Basis der verschiedenen Fachbeiträge wurden dann die 
zeichnerischen und textlichen Ziele und Grundsätze des neuen Regionalplans entwickelt. 

Mit den 70 Kommunen der Region wurden, unter Beteiligung der Kreise, zusätzlich sogenann-
te Kommunalgespräche geführt, bei denen die Entwicklungsabsichten gemeinsam bespro-
chen wurden. Dieser intensive und (zeit-)aufwendige Planungsprozess hat sich ausgezahlt, 
da die Kommunen und die Regionalplanungsbehörde dadurch ein wirklichkeitsnahes Bild der 
weiteren kommunalen Entwicklungsmöglichkeiten in der Region zeichnen konnten. Diese 
kommunalen Entwicklungsvorstellungen sind – wo immer es mit übergeordneten Vorgaben 
und Planungsleitlinien vereinbar ist und konkurrierende Nutzungsansprüche nicht entgegen-
stehen – bei der Entwurfserstellung berücksichtigt worden. 

In einem intensiven Prozess sind zudem zu unterschiedlichen Themenfeldern Leitlinien für 
die Raumentwicklung in OWL erarbeitet worden. Diese wurden im Dezember 2019 einstim-
mig durch den Regionalrat beschlossen und dienten als „roter Faden“ bei der Erstellung des 
jetzt vorliegenden Regionalplanentwurfs. 
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Allgemeine Fragen zum Regionalplan
OWL

Regionalplan 

Der Regionalplan soll die 
Entwicklung der Region 
für einen langen Zeitraum 
steuern. Wie gehen wirt-
schaftliche, rechtliche oder 
politische Entwicklungen in 
den Regionalplan ein, die 
sich beispielsweise erst in 
fünfzehn Jahren zeigen?

Der Regionalplan ist kein starres Regelwerk. Zunächst berücksichtigt er bereits die vorliegen-
den Vorausberechnungen über die Entwicklung der Haushalts- und Bevölkerungszahlen in der 
Region. 

Darüber hinaus sieht der Regionalrat vor, dass der Regionalplan während des Planungszeit-
raums mit den künftigen Entwicklungen, Notwendigkeiten und Gegebenheiten der Region viel-
fach abgeglichen wird. Diese Raumbeobachtung geschieht kontinuierlich. 

Unabhängig davon wird ca. fünf Jahre nach dessen Rechtskraft die dem Regionalplan OWL 
zugrunde gelegte und die reale Entwicklung durch die Regionalplanungsbehörde analysiert 
(Raumordnungsbericht OWL). Der Regionalrat als Planungsträger entscheidet aufgrund der 
Analyse, ob und in welchem Umfang eine Änderung des Regionalplans zwecks Nachsteuerung 
und Anpassung an die veränderten Rahmenbedingungen vorzunehmen ist.
Falls erforderlich, kann der Regionalplan nach zehn Jahren neu aufgestellt werden.

Außerdem kann der Regionalplan in einzelnen Bereichen auf Antrag geändert werden. Bei-
spielsweise, wenn sich ein Unternehmen dafür entscheidet, sich in der Region ansiedeln oder 
am bestehenden Standort erweitern zu wollen und der Regionalplan hierfür keine geeigneten 
Flächen vorsieht.
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Allgemeine Fragen zum Regionalplan
OWL

Regionalplan 

Wann wird der neue Regio-
nalplan rechtswirksam? 

Nach dem Aufstellungsbeschluss durch den Regionalrat muss der beschlossene Regionalplan 
der Landesplanungsbehörde angezeigt werden, damit diese eine Rechtskontrolle durchfüh-
ren kann. Mit der Bekanntmachung der Durchführung des Anzeigeverfahrens im Gesetz- und 
Verordnungsblatt (GV. NRW) durch die Landesplanungsbehörde wird der Regionalplan OWL 
rechtswirksam. Die bis dahin geltenden Festlegungen der beiden räumlichen Teilabschnitte und 
des sachlichen Teilplans Windenergie verlieren dann damit ihre Gültigkeit. Der Regionalplan 
OWL wird voraussichtlich frühestens im Jahr 2023 in Kraft treten.



18

Allgemeine Fragen zum Regionalplan
OWL

Regionalplan 

Welche Rechtswirkungen  
gehen vom Regionalplan 
aus?

Die Inhalte des Regionalplans werden vom Regionalrat beschlossen. Soweit es sich um Ziele 
und Grundsätze der Raumordnung handelt, haben diese unterschiedliche Rechtswirkungen für 
die nachfolgende kommunale Planungsebene. Die Rechtswirkungen dieser Ziele und Grundsät-
ze sind im Raumordnungsgesetz  festgelegt.

Die Ziele der Raumordnung sind in erster Linie von den Behörden des Bundes und des Landes, 
den Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie von öffentlichen Planungsträgern bei allen 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu beachten. Ziele der Raumordnung haben 
für diese Planungsträger Rechtsnormqualität und gelten unmittelbar. Das bedeutet, dass ein 
Rechtsverstoß vorliegt, wenn die Ziele der Raumordnung bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen nicht befolgt werden. Bei raumbedeutsamen Vorhaben, d.h. in der Regel grö-
ßeren Bauvorhaben im Außenbereich, können Ziele der Raumordnung begünstigend wirken, 
wenn das Vorhaben den Zielen der Raumordnung entspricht, sie können aber auch das Vorha-
ben verhindern, wenn es den Zielen widerspricht. Gemäß § 5 ROG kann die Bindungswirkung 
der Ziele der Raumordnung bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen von öffentli-
chen Stellen des Bundes bzw. in seinem Auftrag tätigen Stellen beschränkt werden.

Neben den Zielen der Raumordnung enthält der Regionalplan weitere Vorgaben, die als Grund-
sätze der Raumordnung bezeichnet werden. Auch sie richten sich an die oben genannten Be-
hörden und sind bei Planungen zu berücksichtigen. Das heißt, die Behörde oder Kommune 
muss sich mit deren Inhalt auseinandersetzen, kann jedoch nach Abwägung aller öffentlicher 
und privater Belange mit guter Begründung anders als im Grundsatz vorgesehen entscheiden.
Im Regionalplan OWL werden in Kapitel III (Planerische Aufgaben zum Monitoring und zur Eva-
luierung des Regionalplans OWL) sogenannte „Regionalplanerische Leitgedanken“ formuliert. 
Diese sind ihrem rechtlichen Charakter nach keine formellen Vorgaben des Regionalplans im 
Sinne von Zielen oder Grundsätzen; sie enthalten Planungsaufträge des Regionalrats an die 
Regionalplanungsbehörde zur Fortentwicklung und Anpassung des Regionalplans an geänderte 
Rahmenbedingungen im Planungszeitraum des Regionalplans.
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Allgemeine Fragen zum Regionalplan
OWL

Regionalplan 

Wer muss sich an den Regi-
onalplan halten? Für wen ist 
er bindend?

Der Regionalplan ist nach dem Raumordnungsgesetz bindend für öffentliche Stellen, dazu ge-
hören auch Städte und Gemeinden. Diese müssen bei raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen die Ziele der Raumordnung beachten; entsprechendes regelt auch das Baugesetzbuch 
für die Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen durch das sogenannte 
Anpassungsgebot (§ 1 Abs. 4 BauGB). Dies bedeutet, dass diese Pläne im Regelfall nur im Ein-
klang mit den Zielen der Raumordnung im Regionalplan aufgestellt werden dürfen und beste-
hende, mit den Zielen der Raumordnung nicht vereinbare Bauleitpläne entsprechend geändert 
oder aufgehoben werden müssen. Raumbedeutsam ist eine (Fach-)Planung dann, wenn sie 
Raum in Anspruch nimmt oder die räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes beein-
flusst. Gemäß § 5 ROG kann die Bindungswirkung der Ziele der Raumordnung bei raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen von öffentlichen Stellen des Bundes bzw. in seinem Auftrag 
tätigen Stellen beschränkt werden.

Die Grundsätze der Raumordnung im Regionalplan müssen bei raumbedeutsamen Planungen, 
als Vorgaben berücksichtigt werden. Insbesondere sind die Grundsätze der Raumordnung auch 
bei der Bauleitplanung als Vorgaben zu berücksichtigen. Das heißt, die Kommune muss sich mit 
deren Inhalt auseinandersetzen, kann jedoch nach Abwägung aller öffentlicher und privater 
Belange mit guter Begründung anders als im Grundsatz vorgesehen entscheiden.

Für die Bürgerinnen und Bürger ist der Regionalplan nicht direkt verbindlich. Für sie sind die 
Bebauungspläne der Kommunen, in denen z. B. Geschosshöhen oder Dachneigungen festge-
setzt werden, relevant, da sie den Rahmen für Baugenehmigungen bilden. Raumbedeutsame, 
d. h. in der Regel größere Bauvorhaben im Außenbereich dürfen den Zielen des Regionalplans, 
insbesondere den Vorranggebieten, nicht widersprechen.
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Allgemeine Fragen zum Regionalplan
OWL

Regionalplan 

Was ist der Regionalrat? Wer 
ist Träger des Verfahrens?

Planungsträgerfür die Regionalplanneuaufstellung ist der Regionalrat Detmold. Der Regionalrat 
ist ein eigenständiges politisches Gremium, der bei der Bezirksregierung angesiedelt ist. Die 
zentrale Aufgabe des Regionalrates Detmold ist die Erarbeitung, Aufstellung und Änderung des 
Regionalplans für den Regierungsbezirk Detmold. Dabei entscheidet er auch über die Abwä-
gung der im Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen und den sich daraus erge-
benden öffentlichen und privaten Belange und fasst die inhaltlichen und verfahrensleitenden 
Beschlüsse zum Regionalplan OWL.

Der Regionalrat OWL setzt sich aus stimmberechtigten und beratenden Mitgliedern zusam-
men. Die stimmberechtigten Mitglieder werden nach dem Stimmenverhältnis der Parteien in 
der Kommunalwahl im Regierungsbezirk entsandt, zu zwei Dritteln von den Kreistagen und Rä-
ten der kreisfreien Stadt Bielefeld, zu einem weiteren Drittel aus Reservelisten. Der Regionalrat 
konstituiert sich jeweils nach den Kommunalwahlen. Beratende Mitglieder sind der Oberbür-
germeister der kreisfreien Stadt Bielefeld sowie die Landräte, Vertreter der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer, von Sportverbänden, von Naturschutzverbänden sowie der kommunalen 
Gleichstellungsstellen.

Gesetzliche Grundlage für die Regionalräte sind die §§ 6–11 des Landesplanungsgesetzes (LPlG) 
NRW. Die Bezirksregierung Detmold ist Geschäftsstelle des Regionalrates. Weitere Informatio-
nen finden Sie unter www.regionalrat-detmold.nrw.de
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Allgemeine Fragen zum Regionalplan
OWL

Regionalplan 

Müssen die Festlegungen 
des Regionalplans von den 
Kommunen umgesetzt 
werden?

Die Festlegungen des Regionalplans bilden zwar den regionalplanerischen Rahmen für die kom-
munale Bauleitplanung, doch die Kommune entscheidet als Trägerin der Planungshoheit, ob 
und wann und wie sie planend tätig werden will. Ein direkter Planungszwang geht vom Regio-
nalplan in aller Regel nicht aus.

Die Bauleitpläne der Kommunen dürfen nur im Einklang mit den Zielen der Raumordnung auf-
gestellt werden und bestehende, mit den Zielen der Raumordnung nicht vereinbare Bauleitplä-
ne müssen entsprechend geändert oder aufgehoben werden. Bauleitplanungen, die nicht mit 
den Zielen des Regionalplans im Einklang stehen, sind rechtsfehlerhaft und damit keine tragfä-
hige und rechtssichere Grundlage für die bauliche Entwicklung; allerdings können Kommunen 
bei solchen Bauleitplanungen eine Änderung des Regionalplans oder eine sog. Zielabweichung 
– d.h. eine Befreiung von den Vorgaben des Regionalplans – beantragen.
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Allgemeine Fragen zum Regionalplan
OWL

Regionalplan 

Was sind Gebietskategorien?
Grundsätzlich können Regionalpläne in NRW nach dem Raumordnungsgesetz (ROG) drei ver-
schiedene Gebietskategorien festlegen: 

• Ein Vorranggebiet ist für eine bestimmte raumbedeutsame Nutzung vorgesehen, z. B. für 
den Hochwasserschutz oder Naturschutz. In diesen Gebieten sind andere Nutzungen mit 
der vorrangigen Nutzung nicht vereinbar und daher ausgeschlossen, soweit sie mit der aus-
gewiesenen Nutzung nicht vereinbar sind. Ein Vorranggebiet hat den Charakter von Zielen 
der Raumordnung, also ist es von öffentlichen Planungsträgern bei allen raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen zu beachten. Die Überlagerungen unterschiedlicher Vorrang-
gebiete sind zulässig, sofern daraus keine Nutzungskonflikte erwachsen.

• In Vorbehaltsgebieten haben bestimmte raumbedeutsame Funktionen und Nutzungen 
bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Ge-
wicht (gem. Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz). Vorbehaltsgebiete haben den 
Charakter von Grundsätzen der Raumordnung und sind damit nicht verbindlich, denn bei 
gewichtigen Gründen können die Behörden von ihnen abweichen.

• Eignungsgebiete umfassen bestimmte raumbedeutsame Maßnahmen, die sich für den aus-
gewiesenen Bereich eignen und an anderen Standorten in der Region auszuschließen sind.
Vorrang- und Eignungsgebiete sind also zeichnerisch festgelegte Ziele der Raumordnung, 
da sie die Raumnutzung und -funktionen auf der Ebene der Regionalplanung abschließend 
festlegen. Vorbehaltsgebiete hingegen sind als Grundsätze der Raumordnung zu qualifizie-
ren. Bei Vorranggebieten kann festgelegt werden, dass sie zugleich die Wirkung von Eig-
nungsgebieten haben.

Der Regionalplan OWL legt von diesen Gebietskategorien nur Vorranggebiete (ohne die Wir-
kung von Eignungsgebieten) und Vorbehaltsgebiete fest; er nutzt die nach dem ROG bestehen-
de Möglichkeit, weitere Gebietskategorien zu definieren und festzulegen, nicht aus.
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Allgemeine Fragen zum Regionalplan
OWL

Regionalplan 

Wurden die zeichnerischen 
Festlegungen (Karten) des 
Regionalplanentwurfs OWL 
vorher mit den Kommunen 
und Kreisen abgestimmt?

Von 2017 bis 2019 hat die Regionalplanungsbehörde mit allen Kommunen in OWL Gespräche, 
sogenannte Kommunalgespräche, geführt. Die Gespräche dienten dem Austausch über die 
künftigen planerischen Entwicklungen der Kommunen und fanden in enger Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Kreisen statt. Dabei wurden auch die aus Sicht der jeweiligen Kommune 
erforderlichen zeichnerischen Festlegungen des Regionalplanentwurfs besprochen. Im Nach-
gang der Gespräche haben die meisten kommunen Fachbeiträge für die Erarbeitung des Ent-
wurfs des Regionalplans erarbeitet; diese dienten der Regionalplanungsbehörde als Basis für 
die zeichnerischen Festlegungen im Regionalplanentwurf.



24

Allgemeine Fragen zum Regionalplan
OWL

Regionalplan 

Was sind die rechtlichen 
Grundlagen für den Regio-
nalplan OWL? 

Die maßgeblichen rechtlichen Grundlagen für den Regionalplan OWL sind das Raumordnungs-
gesetz (ROG), das Landesplanungsgesetz (LPlG) NRW, die Verordnung zur Durchführung des 
Landesplanungsgesetzes (LPlG DVO) und der Landesentwicklungsplan (LEP) NRW. Hinzu kom-
men weitere inhaltliche Planungsvorgaben in einigen Fachgesetzen auf Bundes- und Landes-
ebene.
Nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 ROG i. V. m. § 2 Abs. 3 LPlG NRW ist der Regionalplan OWL der Raum-
ordnungsplan für den Regierungsbezirk Detmold. Nach den Regelungen des ROG sind die Re-
gionalpläne aus dem Raumordnungsplan für das Landesgebiet zu entwickeln. Zusätzlich sind 
Regionalpläne den geänderten und neuen Zielen der Raumordnung im LEP NRW anzupassen. 
Die Flächennutzungspläne und die Ergebnisse der von Gemeinden beschlossenen sonstigen 
städtebaulichen Planungen sind entsprechend § 1 Abs. 3 ROG in der Abwägung nach § 7 Abs. 
2 ROG zu berücksichtigen. Darüber hinaus weisen zahlreiche fachgesetzliche Vorschriften der 
Regionalplanung eine besondere Rolle zu. Weitergehende Ausführungen zu den rechtlichen 
Grundlagen finden sich im Entwurf des Regionalplans OWL im Kapitel 1.3 (Rechtgrundlagen 
und Rechtswirkungen).



25

Allgemeine Fragen zum Regionalplan
OWL

Regionalplan 

Wie werden die Flächenbe-
darfe der Kommunen für die 
Laufzeit des Regionalplans 
berechnet? 

Nach der Vorgabe des LEP NRW in Ziel 6.1-1 muss die Festlegung von Siedlungsbereichen be-
darfsgerecht erfolgen. Für den Bedarf an künftigen zusätzlichen Wohnbau- und Wirtschaftsflä-
chen enthält der Landesentwicklungsplan (LEP) NRW in seinen Erläuterungen zu diesem Ziel 
methodische Vorgaben, die die Regionalplanungsbehörden den Bedarfsberechnungen zugrunde 
legen müssen. Die Regionalplanungsbehörde Detmold hat unter Beachtung dieser Vorgaben und 
auf der Grundlage der aktuellen Haushaltsprognose des Landes sowie des Siedlungsflächenmo-
nitorings die Bedarfe an Wohnbau- und Wirtschaftsflächen (in Hektar Bruttobauland) für jede 
Gemeinde im Planungszeitraum bis 2040 errechnet und diese im Entwurf des Regionalplans als 
Flächenkontingente im Sinne einer verbindlichen Obergrenze vorgeschlagen. 

Die Ermittlung des Bedarfs an Wohnbauflächen erfolgt für jede Gemeinde im Planungsraum nach 
dem sog. Komponentenmodell; dabei wird zunächst die Anzahl der im Planungszeitraum voraus-
sichtlich zusätzlich benötigten Wohnungen berechnet, indem der Bedarf an Wohnungen für zu 
erwartende neue Haushalte (Neubedarf), der Bedarf an Wohnungen für im Planungszeitraum zu 
ersetzende Wohnungen (Ersatzbedarf) und der Bedarf für die Leerstandsreserve (Fluktuationsre-
serve) addiert wird. Der Wohnungsbedarf wird dann mit Hilfe gemeindespezifischer Dichtewerte 
(Wohneinheiten pro Hektar) in den Bedarf an Wohnbauflächen umgerechnet.
Der Wirtschaftsflächenbedarf wird nach einem monitoring-gestützen Berechnungsmodell ermit-
telt; dabei werden die mit Hilfe des Siedlungsflächenmonitorings (eine jährliche Abfrage der in 
Anspruch genommenen Bauflächen in den Flächennutzungsplänen) ermittelten Flächeninan-
spruchnahmen in den Gewerbe- und Industrieflächen der Kreise und der Stadt Bielefeld in der 
unmittelbaren Vergangenheit addiert und der jeweilige Jahresdurchschnitt errechnet. Dieser wird 
mit der Zahl der Jahre im Planungszeitraum multipliziert (also hier bis 2040). Dies ergibt den Wirt-
schaftsflächenbedarf im Kreis und in der Stadt Bielefeld, der in den Kreisen dann auf die kreisan-
gehörigen Gemeinden verteilt wird. Dabei wird die zentralörtliche Einstufung (Ober-, Mittel- oder 
Grundzentrum), die wirtschaftliche Bedeutung der Gemeinde auf den Arbeitsmarkt und die vor-
aussichtliche Entwicklung der Erwerbsbevölkerung berücksichtigt. 
Diese Flächenkontingente können innerhalb der in der Planzeichnung festgelegten Siedlungsbe-
reiche als Bauland von den Gemeinden ausgewiesen werden, sofern keine ausreichenden Flä-
chenreserven mehr zur Verfügung stehen. Der Bedarf an Wohnbauflächen wird dabei voraus-
sichtlich größtenteils innerhalb der festgelegten ASB gedeckt. Der Wirtschaftsflächenbedarf kann 
von den Gemeinden sowohl in den GIB (für emittierende Nutzungen) als auch in den ASB, soweit 
der Immissionsschutz gewahrt wird, realisiert werden. 
Für weitere innerhalb der Siedlungsbereiche zu planende Nutzungsarten, wie z. B. Daseinsvorsor-
ge- und andere Infrastruktureinrichtungen oder siedlungszugehörigen Grünflächen, gibt es keine 
für die Ebene der Regionalplanung vorgeschriebene bzw. anwendungsreife quantifizierende Be-
darfsermittlungsmethoden. Flächenkontingente werden für diese Nutzungen deshalb nicht fest-
gelegt. Gleichwohl müssen auch sie von den Kommunen bedarfsgerecht geplant werden.
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Welche Unterlagen werden 
im Beteiligungsverfahren 
ausgelegt?

Die Planungsunterlagen umfassen den Planentwurf Regionalplan OWL mit integrierter Be-
gründung sowie Erläuterungen mit
• textlichen Festlegungen (Textteil),
• zeichnerischen Festlegungen (Kartenteil im Maßstab 1:50.000),
• Erläuterungskarten und 
• den Umweltbericht mit Anhängen

Zudem sind weitere zweckdienliche Unterlagen online auf der Website der Bezirksregierung 
Detmold (https://www.bezreg-detmold.nrw.de/400_WirUeberUns/030_Die_Behoerde/040_
Organisation/030_Abteilung_3/020_Dezernat_32/Regionale_Entwicklungsplanung__Regio-
nalplan/Regionalplan-OWL/Fachbeitraege/index.php#Entwurfsvorbereitende Unterlagen) ab-
rufbar; Stellungnahmen können nur zum Planentwurf einschließlich der Begründung und zum 
Umweltbericht mit seinen Anhängen abgegeben werden.
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Wann werden die Planun-
terlagen ausgelegt? 

In   Anwendung   des   §   3   des   Gesetzes   zur   Sicherstellung   ordnungsgemäßer Planungs-
und    Genehmigungsverfahren    während    der    COVID-19-Pandemie (Planungssicherstel-
lungsgesetz –PlanSiG)  wird  von  einer  physischen  Auslegung abgesehen. Die Auslegung  wird 
insofern durch eine Veröffentlichung im Internet als „digitale öffentliche Auslegung“ ersetzt. 
Die Planungsunterlagen werden öffentlich ausgelegt in der Zeit vom 1. November 2020 bis 
einschließlich 31. März 2021.

Sie sind abrufbar unter:
https://www.bezreg-detmold.nrw.de/400_WirUeberUns/030_Die_Behoerde/040_Organisati-
on/030_Abteilung_3/020_Dezernat_32/Regionale_Entwicklungsplanung__Regionalplan/Regi-
onalplan-OWL/index.php

Darüber hinaus nimmt die Regionalplanungsbehörde auch die Belange von Personen in den 
Blick, die keinen oder keinen ausreichenden Zugang zum Internet haben. Um Einsicht in die 
Planungsunterlagen nehmen zu können, hält die Regionalplanungsbehörde gem. § 19 Abs. 1 
LPlG NRW i. V. m. § 3 Abs. 2 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) die Planunterlagen zur Ein-
sicht für jedermann barrierefrei in einem Bürocontainer im oben genannten Zeitraum auf dem 
Gelände der Bezirksregierung bereit. Dort können auch Stellungnahmen abgegeben werden. 

Um Vorankündigung zum Zwecke des Hygieneschutzes wird allerdings gebeten, 
• telefonisch unter 05231 – 71 3299
• per E-Mail beteiligung-regionalplanowl@brdt.nrw.de, 
• schriftlich an Bezirksregierung Detmold, Regionalplanungsbehörde Dezernat 32, Leopold-

straße 15, 32756 Detmold oder
• per Telefax an: 05231 – 71 82 3299.

Zusätzlich legen die kreisfreie Stadt Bielefeld und die Kreise Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, 
Minden-Lübbecke und Paderborn die Unterlagen aus.
Die Planunterlagen liegen zu diesem Zweck während der Auslegungsfrist vom 01. November 
2020 bis 31. März 2021 zusätzlich bei der kreisfreien Stadt Bielefeld und den Kreisen Gütersloh, 
Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn unter telefonischer Vorankündigung 
zur Einsicht aus:

a) Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld 
August-Bebel-Str. 92 33602 Bielefeld
Telefon: 0521 51-0

b) Landrat des Kreises Gütersloh
Kreishaus Gütersloh
Herzebrocker Straße 140
33334 Gütersloh
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Kreishaus Wiedenbrück
Wasserstraße 14
33378 Rheda-Wiedenbrück

Telefon: 05241 85-0

c) Landrat des Kreises Herford
Amtshausstraße 3
32051 Herford
Telefon: 05221 13-0

d) Landrat des Kreises Höxter
Moltkestraße 12
37671 Höxter
Telefon: 05271 965-0

e) Landrat des Kreises Lippe
Felix-Fechenbach-Straße 5
32756 Detmold
Telefon: 05231 62-0

f) Landrat des Kreises Minden-Lübbecke
Portastraße 13
32423 Minden
Telefon: 0571 807-0

g) Landrat des Kreises Paderborn
Aldegreverstraße 10 – 14
33102 Paderborn
Telefon: 05251 308-0
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Was ist eine Stellungnahme?
Eine Stellungnahme kann in textlicher und/oder grafischer/zeichnerischer Form erfolgen und 
kann Hinweise und mögliche Anregungen und Bedenken zu den Inhalten des Planentwurfs des 
neuen Regionalplans OWL enthalten. 
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Wer kann eine Stellung-
nahme abgeben?

Gemäß § 9 ROG ist neben den in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen auch der Öf-
fentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. D. h., dass Jedermann sich einbringen 
kann. Alle Bürgerinnen und Bürger sowie die Städte und Gemeinden, Kreise, Kammern und 
Fachbehörden in der Region können vom 1. November 2020 bis einschließlich zum 31. März 
2021 Stellungnahmen abgeben. Auch juristische Personen des Privatrechts wie z. B. Unterneh-
men, Verbände oder Vereine gehören zur Öffentlichkeit.
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Zu welchen Unterlagen kann 
ich meine Stellungnahme 
abgeben? 
Wozu kann ich mich als 
Bürgerin oder Bürger äußern? 
Zu jeder Fläche im Regierungs-
bezirk – oder muss ich für eine 
Stellungnahme unmittelbar 
betroffen sein?

Jede Person kann Stellungnahmen zu allen Inhalten des Entwurfs des Regionalplans OWL ein-
schließlich der Begründung und zum Umweltbericht mit seinen Anhängen abgeben.

Die Planungsunterlagen umfassen den Planentwurf Regionalplan OWL mit integrierter Be-
gründung sowie Erläuterungen mit
• textlichen Festlegungen (Textteil),
• zeichnerischen Festlegungen (Kartenteil im Maßstab 1:50.000),
• Erläuterungskarten und 
• den Umweltbericht mit Anhängen
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Wie kann ich meine Stellung-
nahme abgeben?

Die Abgabe von Stellungnahmen kann digital erfolgen. Hierfür steht das Programm „Beteili-
gung-Online“ vom 01. November 2020 bis 31. März 2021 zur Verfügung. „Beteiligung-Online“ 
ist über die Internetseite der Bezirksregierung Detmold (www.bezreg-detmold.nrw.de) oder 
direkt über https://www.beteiligung-online.nrw.de/bo_detmold_RegionalplanOWL_Ent-
wurf_2020 zu erreichen. Um dort eine Stellungnahme abgeben zu können, müssen Sie sich 
auf der Internetseite anmelden. Die Planunterlagen sind für jedermann (ohne Anmeldung) frei 
zugänglich. 

Stellungnahmen können auch per E-Mail (beteiligung-regionalplanowl@bezreg-detmold.nrw.
de), per Fax (05231 71 82 3299) und per Brief (Bezirksregierung Detmold, Leopoldstraße 15, 
32756 Detmold) in Papierform abgegeben werden; eine Eingangsbestätigung erfolgt dann 
nicht. Eine Abgabe von Stellungnahmen „zu Niederschrift“, d. h. durch persönliches Erscheinen 
bei der Bezirksregierung und Protokollierung der Stellungnahme, ist wegen der Pandemielage 
nicht möglich.

Stellungnahmen können bis zum 31. März 2021 (24 Uhr) eingereicht werden. 
Nach Ablauf der Frist des 31. März 2021 (24 Uhr) sind alle Stellungnahmen ausgeschlossen, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.
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Was passiert jetzt mit 
meiner Stellungnahme? 
Wann bekomme ich eine 
Antwort auf meine abgege-
bene Stellungnahme?

Sobald Sie Ihre Stellungnahme innerhalb der Beteiligungsfrist (vom 1. November 2020 bis zum 
31. März 2021) abgegeben haben, wird diese von der Regionalplanungsbehörde gesichert und 
fachlich geprüft. Die Regionalplanungsbehörde bereitet dann für den Regionalrat als Planungs-
träger eine Zusammenstellung (Synopse) vor, in welcher geordnet nach Themenbereichen in 
einer Spalte die jeweilige Stellungnahme steht und in einer weiteren die fachliche Bewertung 
der Inhalte dieser Stellungnahme einschließlich eines Entscheidungsvorschlags für den Regio-
nalrat. 

Während der Frist wird bereits an der Bearbeitung der Stellungnahmen gearbeitet werden, 
doch die abschließende Bearbeitung kann erst stattfinden, wenn mit dem 31. März 2021 die 
Stellungnahmefrist endet. Je nach der Menge der eingegangenen Stellungnahmen kann dies 
unterschiedlich lang dauern. Mit der Fassung des sog. Aufstellungsbeschlusses, entscheidet 
der Regionalrat in öffentlicher Sitzung u. a. auf der Grundlage der Bewertung der Regionalpla-
nungsbehörde darüber, ob der Stellungnahme gefolgt wird und der Planentwurf ggf. geändert 
wird. Im Vorfeld dieser Sitzung wird die Bewertung der Stellungnahmen durch die Regionalpla-
nungsbehörde öffentlich als Teil der Sitzungsunterlagen bekannt gemacht. 

Die Rechtskraft des Regionalplans ist für das Jahr 2023 geplant. Das wäre dann auch der Zeit-
punkt im Verfahren, an dem Sie die finale fachliche Behandlung Ihrer Stellungnahme einsehen 
können.
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Warum soll ich meine Stellung-
nahme digital abgeben?

Die Abgabe einer digitalen Stellungnahme hat den Vorteil, dass der Text der Stellungnahme 
unmittelbar in das verwendete Datenverarbeitungssystem übernommen werden kann und das 
zeitaufwändige Abtippen bzw. Einscannen entfällt. Die Abgabe der digitalen Stellungnahme 
kann daher zu einer großen Zeitersparnis führen und damit das gesamte Verfahren beschleu-
nigen.
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Kann man die Unterlagen auch 
nicht-digital einsehen?

Aufgrund der andauernden COVID-19-Pandemie ist eine Entgegennahme zur Niederschrift nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich. Die Erklärung zur Niederschrift bei der Bezirksre-
gierung Detmold als Regionalplanungsbehörde ist daher gem. § 4 Abs. 1 Planungssicherstel-
lungsgesetz (PlanSiG) ausgeschlossen. 
Während der Auslegungsfrist können aber auch an den Auslegungsorten der kreisfreien Stadt 
Bielefeld und der Kreise Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn 
Stellungnahmen vorgebracht  werden.
Die Planunterlagen liegen zu diesem Zweck während der Auslegungsfrist vom 01. November 
2020 bis 31. März 2021 an folgenden Stellen unter telefonischer Vorankündigung zur Einsicht 
aus:

a) Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld 
August-Bebel-Str. 92 
33602 Bielefeld
Telefon: 0521 51-0

b) Landrat des Kreises Gütersloh
Kreishaus Gütersloh
Herzebrocker Straße 140
33334 Gütersloh

Kreishaus Wiedenbrück
Wasserstraße 14
33378 Rheda-Wiedenbrück

Telefon: 05241 85-0

c) Landrat des Kreises Herford
Amtshausstraße 3
32051 Herford
Telefon: 05221 13-0

d) Landrat des Kreises Höxter
Moltkestraße 12
37671 Höxter
Telefon: 05271 965-0

e) Landrat des Kreises Lippe
Felix-Fechenbach-Straße 5
32756 Detmold
Telefon: 05231 62-0
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f) Landrat des Kreises Minden-Lübbecke
Portastraße 13
32423 Minden
Telefon: 0571 807-0

g) Landrat des Kreises Paderborn
Aldegreverstraße 10 – 14
33102 Paderborn
Telefon: 05251 308-0

Darüber hinaus nimmt die Regionalplanungsbehörde auch die Belange von Personen in den Blick, 
die keinen oder keinen ausreichenden Zugang zum Internet haben. Um Einsicht in die Planungsun-
terlagen nehmen zu können, hält die Regionalplanungsbehörde als für das Erarbeitungsverfahren 
zuständige Behörde gem. § 19 Abs. 1 LPlG NRW i. V. m. § 3 Abs. 2 PlanSiG die Planunterlagen zur 
Einsicht für jedermann barrierefrei in einem Bürocontainer im oben genannten Zeitraum auf dem 
Gelände der Bezirksregierung bereit. Dort können auch Stellungnahmen abgegeben werden.
Um Vorankündigung zum Zwecke des Hygieneschutzes wird allerdings gebeten, 
• telefonisch unter 05231 – 71 3299
• per E-Mail beteiligung-regionalplanowl@bezreg-detmold.nrw.de, 
• schriftlich an Bezirksregierung Detmold, Regionalplanungsbehörde Dezernat 32, Leopoldstra-

ße 15, 32756 Detmold oder
• per Telefax an: 05231 – 71 82 3299.

An wen wende ich mich, wenn ich eine Nachfrage zu den Inhalten des Entwurfs des Regionalplans 
OWL habe? 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Regionalplanungsbehörde der Bezirksregierung Detmold
• telefonisch unter 05231 – 71 3299
• per E-Mail beteiligung-regionalplanowl@bezreg-detmold.nrw.de, 
• schriftlich an Bezirksregierung Detmold, Regionalplanungsbehörde Dezernat 32, Leopoldstra-

ße 15, 32756 Detmold oder
• per Telefax an: 05231 – 71 82 3299.
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Bis wann kann ich meine 
Stellungnahme abgeben?

Stellungnahmen können bis zum 31. März 2021 (24 Uhr) u. a. schriftlich, per E-Mail (betei-
ligung-regionalplanowl@bezreg-detmold.nrw.de oder über das Internet https://www.beteili-
gung-online.nrw.de/bo_detmold_RegionalplanOWL_Entwurf_2020 eingereicht werden. 
Nach Ablauf der Frist des 31. März 2021 sind alle Stellungnahmen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.
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Erhalte ich eine Eingangsbe-
stätigung?

Bei Eingang der Stellungnahme wird keine gesonderte Benachrichtigung über den Eingang der 
Stellungnahme (Eingangsbestätigung) erteilt, um den Verwaltungsaufewand möglichst gering 
zu halten.
Bei Abgabe der digitalen Stellungnahme über Beteiligung-Online erhalten Sie jedoch per E-Mail 
eine Bestätigung , dass ihre Stellungnahme registriert wurde. 



40

Fragen zum Beteiligungsverfahren
OWL

Regionalplan 

An wen wende ich mich, 
wenn ich eine Nachfrage zu 
den Inhalten/ zum Verfah-
rensablauf des Entwurfs des 
Regionalplans OWL habe? 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Regionalplanungsbehörde der Bezirksregierung Det-
mold
• telefonisch unter 05231 – 71 3299
• per E-Mail beteiligung-regionalplanowl@bezreg-detmold.nrw.de, 
• schriftlich an Bezirksregierung Detmold, Regionalplanungsbehörde Dezernat 32, Leopold-

straße 15, 32756 Detmold oder
• per Telefax an: 05231 – 71 82 3299.
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Welche Schwerpunkte gibt es 
im neuen Regionalplanent-
wurf?

Der Schwerpunkt des Regionalplans liegt auf der Abstimmung unterschiedlicher Anforderun-
gen an den Raum und dem Ausgleich von auftretenden Konflikten zwischen unterschiedlichen 
Nutzungsansprüchen. Soziale und wirtschaftliche Ansprüche an den Raum sollen mit seinen 
ökologischen Funktionen in Einklang gebracht werden – gerade auch vor dem Hintergrund von 
Klima- und Umweltschutz. Die Leitvorstellung ist, eine dauerhafte, großräumig ausgewogene 
Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Teilräumen zu schaffen. 
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Was ist das Besondere am 
neuen Regionalplanentwurf?

Es ist der erste Regionalplan für die ganze Region OWL. Besonders ist, dass die Kreise und die 
Kommunen mit der Regionalplanungsbehörde in den vergangenen Wochen und Monaten für 
den jetzt vorliegenden Entwurf besonders intensiv in einen Dialog getreten sind. Der Regio-
nalplan ist auf der Höhe der Zeit. Er berücksichtigt einen Fachbeitrag, der die Entwicklung des 
Klimas in OWL betrachtet. Besonders ist außerdem, dass der Regionalplan nur das regelt, was 
nicht bereits im Landesentwicklungsplan (LEP) NRW oder anderen Gesetzen geregelt ist.
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Mein Grundstück liegt in 
einem neuen Allgemeinen 
Siedlungsbereich (ASB) bzw. 
einem Bereich für gewerbliche 
und industrielle Nutzungen 
(GIB), kann dieses jetzt sofort 
bebaut werden?

Der Regionalplan enthält aus überörtlicher Sicht den Rahmen für raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen von in der Regel öffentlichen Planungsträgern, er begründet aber kein Bau-
recht für Grundstückseigentümer und sonstige Bauinteressenten. Siedlungsbereichsfestlegun-
gen (also ASB oder GIB) im Regionalplan auf bisherigen Freiflächen bedürfen in der Regel der 
Umsetzung und Konkretisierung durch die örtliche Bauleitplanung der Gemeinden. Erst wenn 
ein Bebauungsplan rechtskräftig ist (bzw. die sog. „Planreife“ besteht), können für private Bau-
vorhaben Baugenehmigungen erteilt werden.
Bei Außenbereichsgrundstücken können die Ziele des Regionalplans, wie z. B. die als Vorrang-
gebiete festgelegten ASB, GIB, BSN oder Regionale Grünzüge, raumbedeutsamen, d. h. in der 
Regel größeren Bauvorhaben entgegenstehen, wenn das beabsichtigte Vorhaben mit den ge-
planten Nutzungen nicht vereinbar ist. 
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Ich kann in der Karte des 
Regionalplans OWL nicht 
genau erkennen, als was für 
eine Art von Gebiet mein 
Grundstück festgelegt ist, was 
bedeutet das für mich?

Dies liegt an dem „groben“ Maßstab des Regionalplans, der nicht parzellenscharf ist. Flurstücks-
grenzen sind z. B. ein Kartenelement, das „zu genau“ für den Maßstab des Regionalplans ist und 
daher nicht dargestellt wird. Für grundstücksscharfe Planungen sind die städtebaulichen Pläne 
der Kommunen zu Rate zu ziehen. Denn in der Karte des Regionalplans sind nur Inhalte darzu-
stellen, die dem regionalplanerischen Maßstab von 1:50.000 entsprechen. Daher bildet z. B. 
auch die verwendete Grundkarte, die DTK50, nicht parzellenscharf alle vorhandenen Gebäude 
ab, sondern ist soweit abstrahiert, dass sie für den „groben“ Regionalplanmaßstab gut lesbar 
ist. 
Grundsätzlich gilt: Der Regionalplan enthält aus überörtlicher Sicht den Rahmen für raumbe-
deutsame Planungen und Maßnahmen von in der Regel öffentlichen Planungsträgern, er be-
gründet aber kein Baurecht für Grundstückseigentümer und sonstige Bauinteressenten. 
Die Kommune entscheidet entsprechend der Vorgaben des Baugesetzbuchs als Trägerin der 
Planungshoheit, ob und wann und wie sie planend tätig werden will.
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Welche Nutzungen sind in den 
ASB vorgesehen?

Die vorrangigen raumbedeutsamen Nutzungen und Funktionen der Allgemeinen Siedlungsbe-
reiche (ASB) sind nach der Planzeichendefinition:  Flächen  für  Wohnen,  wohnverträgliches  
Gewerbe, Wohnfolgeeinrichtungen, öffentliche und private Dienstleistungen und siedlungszu-
gehörige Grün-, Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen. 
Diese  vorrangigen  Nutzungen  und  Funktionen  setzen  sich  in  ASB  gegenüber anderen raum-
bedeutsamen Nutzungen und Funktionen durch, wenn sie mit den Vorrangnutzungen nicht 
vereinbar sind. Mit der zeichnerischen Festlegung von ASB werden innerhalb dieser Bereiche 
diese Nutzungs- und Funktionsfestlegungen sowie deren Rechtswirkungen gem. dem Raum-
ordnungsgesetz (ROG) zu Inhalten des Regionalplans und damit zu verbindlichen Zielen der 
Raumordnung. Hinzu kommen die textlichen Ziele des Regionalplans OWL und des LEP NRW, 
die auf die Gebietskulisse der regionalplanerisch dargestellten ASB Bezug nehmen.
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Welche Nutzungen sind in den 
GIB vorgesehen?

Die Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) werden im Regionalplan als Vor-
ranggebiete festgelegt. In ihnen sind folgende raumbedeutsame Nutzungen vorgesehen:
Flächen für die Unterbringung von emittierenden Industrie- und Gewerbebetrieben und emit-
tierenden  öffentlichen  Betrieben und  Einrichtungen sowie jeweils  zuzuordnenden  Anlagen  
(Flächen  für  Versorgungs-  und Serviceeinrichtungen, Grün- und Erholungsflächen, Abstands-
flächen). Ausnahmsweise können gewerbliche Nutzungen mit geringerem Störungspotential 
in ihnen geplant werden, soweit aus städtebaulichen Gründen, insbesondere aus Gründen des 
Immissionsschutzes zu benachbarten vorhandenen oder geplanten Nutzungen, eine Auswei-
sung für industrielle Nutzungen nicht möglich ist. Einzelhandelsnutzungen,  die  Betrieben  des  
produzierenden  Gewerbes  zu geordnet und diesen deutlich untergeordnet sind und deren 
Warenangebot ausschließlich Produkte dieses Betriebs umfasst (Annexhandel).
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Können die Kommunen 
die vorgesehenen ASB und 
GIB komplett in Anspruch 
nehmen?

Die in den Entwurf des Regionalplans aufgenommenen ASB und GIB in bisher unbebauten 
Freiflächen sind hinsichtlich ihrer räumlichen Ausdehnung in der Regel deutlich größer als die 
rechnerischen Flächenbedarfe für Wohnbau- und Wirtschaftsflächen. Hierfür gibt es im We-
sentlichen drei Gründe.

Zunächst muss die Regionalplanung in ihrer Eigenschaft als überörtliche Rahmenplanung den 
Kommunen zur Ausübung ihrer grundgesetzlich geschützten Planungshoheit einen substantiel-
len Raum für die Umsetzung ihrer städtebaulichen Entwicklungsvorstellungen belassen. Hierzu 
hat die Regionalplanung ausreichende und in Abstimmung mit anderen Nutzungsansprüchen 
geeignete Flächen zur Verfügung zu stellen.

Hinzu kommt, dass der Regionalplan OWL den Kommunen – gerade in den sich dynamisch ent-
wickelnden Teilen der Region – ein auswahlfähiges Flächenangebot für die rasche und flexible 
Ausweisung erforderlicher Bauflächen für Wohnungsbau und Wirtschaftsentwicklung zur Ver-
fügung stellen will, ohne den Schutz der natürlichen Ressourcen und der kulturlandschaftlichen 
Qualitäten zu vernachlässigen.

Schließlich muss dem Umstand Rechnung getragen werden, dass – wie schon oben ausgeführt 
– nicht für alle innerhalb der Siedlungsbereiche unterzubringenden Nutzungen im Rahmen der 
Regionalplanung eine quantifizierende Flächenbedarfsermittlung möglich ist. Dies gilt z. B. für 
Betreuungseinrichtungen für Kinder, für neue Schulbedarfe, für Grün-, Sport- und Erholungsflä-
chen und für den Ausbau der Hochschulen.

Die Kommunen können die festgelegten ASB und GIB durch Wohn- oder Wirtschaftsnutzungen 
nur bis zum Erreichen der im Regionalplan festgelegten Flächenkontingente in Anspruch neh-
men, wenn sie hierfür einen städtebaulichen Bedarf nachweisen können und keine ausreichen-
den Reserveflächen im Flächennutzungsplan zur Verfügung stehen. In der Regel bedeutet dies, 
dass die festgelegten ASB und GIB nur zum Teil ausgenutzt werden können. Im Rahmen von in-
terkommunaler Zusammenarbeit besteht allerdings insbesondere im gewerblichen Bereich die 
Möglichkeit, GIB-Standorte für den regionalen Bedarf mit den Flächenkontingenten mehrerer 
benachbarter Gemeinden zu entwickeln. Dies kann dann zu einer kompletten Inanspruchnah-
me solcher GIB-Standorte führen.
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Wie werden Umweltbelange 
bei der Erarbeitung des Regio-
nalplans berücksichtigt?

Im Rahmen der Erarbeitung eines Regionalplans oder einer Regionalplanänderung erfolgt eine 
Umweltprüfung gemäß § 8 Raumordnungsgesetz. Der erforderliche Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Untersuchung wird frühzeitig in einem Beteiligungsverfahren, dem sogenannten 
Scoping, festgelegt. Hierfür werden die für Umwelt- und Gesundheitsbelange zuständigen Be-
hörden um Stellungnahme gebeten.

Auf Grundlage der verfügbaren und zusätzlich aus dem Scoping gewonnenen Informationen 
wird ein Umweltbericht erstellt. Der Bericht beschreibt, wie sich der Raumordnungsplan vo-
raussichtlich auf Mensch und Umwelt auswirkt. Die Ergebnisse des Umweltberichts sind im 
Planentwurf zu berücksichtigen. Gemeinsam mit dem Entwurf des Regionalplans und seiner 
Begründung wird der Umweltbericht mit seinen Anlagen öffentlich ausgelegt.
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Was bedeutet es, dass der 
Regionalplan gleichzeitig forst-
licher Rahmenplan ist?  

Es ist im Landesplanungsgesetz festgelegt, dass der Regionalplan die Funktionen eines forstli-
chen Rahmenplans nach den Bestimmungen des Landesforstgesetzes erfüllt. Er legt die regio-
nalen Erfordernisse und Maßnahmen zur Sicherung des Waldes fest. Der Regionalplan bildet 
damit einen Rahmen zur Sicherung und Entwicklung des Waldes in seinen vielfältigen Funktio-
nen wie Holzproduktion, Klimaschutz, Naturschutz oder Naherholung und Tourismus. Hierfür 
hat der Landesbetrieb Wald und Holz einen forstlichen Fachbeitrag erarbeitet, der die Grundla-
ge entsprechender Regelungen im Regionalplan ist. Zugleich ist er verbindlich für die Forstbe-
hörden für deren Beratungs-, Förderungs- und Bewirtschaftungstätigkeit.

Im Regierungsbezirk sind die Waldflächen sehr ungleich verteilt. Insgesamt ist Waldflächenan-
teil im gesamten Planungsraum deutlich unter dem durchschnittlichen Waldanteil auf Landes- 
und Bundesebene. Durch Sturmereignisse wie Kyrill und Friederike sowie den aktuell massi-
ven Befall mit Borkenkäfern ist der Wald stark geschädigt. Vor diesem Hintergrund genießt der 
Schutz des Waldes im Regionalplan hohe Priorität. Wald darf für andere Nutzungen wie z. B. 
die Ausweisung von Bauland nicht in Anspruch genommen werden. Gerade in den waldarmen 
Kommunen sollte der Waldanteil durch Neuaufforstungen erhöht werden. 
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Was bedeutet es, dass der 
Regionalplan gleichzeitig Land-
schaftsrahmenplan ist? 

Das Instrument die Landschaftsplanung findet seine rechtlichen Grundlagen im Bundesnatur-
schutzgesetz und im Landesnaturschutzgesetz NRW. In NRW besteht ein zweistufiges System. 
Auf örtlicher Ebene sind es die Landschaftspläne. Sie werden von den Kreisen und kreisfreien 
Städte aufgestellt. Die Landschaftspläne legen dabei konkret fest, welche Gebiete beispiels-
weise als Naturschutzgebiet oder Landschaftsschutzgebiet festlegt werden. Auf überörtlicher 
Ebene ist der Landschaftsrahmenplan angesiedelt. In NRW existiert dabei kein eigenständiger 
Landschaftsrahmenplan wie in vielen anderen Bundesländern, sondern der Regionalplan über-
nimmt zugleich diese Funktion. Er legt die regionalen Erfordernisse und Maßnahmen zur Ver-
wirklichung des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Landschaftsrahmenplan) fest und 
bildet damit einen Rahmen für die Landschaftsplanung. 
Durch seine überörtliche Betrachtungsweise bietet er z. B. die Möglichkeit, über Gemeinde- und 
Kreisgrenzen hinweg Flächen für den landes- und regionalweiten Biotopverbund zu sichern. 
Der Regionalplan sichert diese naturschutzfachlich wertvollen Flächen durch die zeichnerische 
Festlegung als „Bereich zum Schutz der Natur“ (BSN) vor der Inanspruchnahme durch andere 
raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen. Die Entscheidung, ob diese Bereiche als Natur-
schutz- oder Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen werden, obliegt der Landschaftsplanung.

Landschaftsplan und Landschaftsrahmenplan sind nicht nur auf den Erhalt der Biodiversität 
ausgerichtet. Auch der Schutz der Landschaft für die Erholung, der Erhalt besonderer Kultur-
landschaften oder der Schutz der natürlichen Ressourcen (wie beispielsweise Boden) sind 
wichtige Aufgaben.
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Auf welcher fachlichen Grund-
lage sind die Bereiche zum 
Schutz der Natur (BSN) festge-
legt worden?

Die fachliche Grundlage für die Festlegung von Flächen als Bereich zum Schutz der Natur bildet 
der Fachbeitrag „Naturschutz und Landschaftspflege“, der in Vorbereitung der Neuaufstellung 
des Regionalplans vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) erarbei-
tet worden ist. Dieser Fachbeitrag ist die fachliche Grundlage sowohl für den Regionalplan in 
seiner Funktion als Landschaftsrahmenplan als auch für die Landschaftspläne auf örtlicher Ebe-
ne. Eine wichtige Aufgabe besteht darin, Flächen mit großer Bedeutung für den (landesweiten)
Biotopverbund abzugrenzen und festzulegen. Nach ihrer Bedeutung werden die Flächen der 
Biotopverbundstufe 1 (herausragende Bedeutung) und der Biotopverbundstufe 2 (besondere 
Bedeutung) abgrenzt.
Die Biotopverbundstufe 1 umfasst dabei bestehende Naturschutzgebiete, fast alle FFH- und 
Vogelschutzgebiete (Natura 2000) sowie weitere Flächen, die für den Biotopverbund von be-
sonderer Bedeutung sind. 
Das LANUV empfiehlt, die Flächen der Biotopverbundstufe 1 als BSN im Regionalplan festzule-
gen. Dieser Empfehlung ist der Regionalrat gefolgt.
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Ergeben sich durch den Regio-
nalplan Einschränkungen der 
landwirtschaftlichen Nutzung?

Der Regionalplan bezieht sich in seinen Regelungen auf raumbedeutsame Planungen und Maß-
nahmen. Die landwirtschaftliche Bodennutzung, wie beispielweise die Art der landwirtschaftli-
chen der Einsatz von Bioziden oder Düngemitteln wird dadurch nicht berührt. Einschränkungen 
können sich allerdings ergeben, wenn es sich um die Errichtung raumbedeutsamer baulicher 
Anlagen handelt, wie z. B. große Biosgasanlagen oder große Stallgebäude. In besonders schutz-
würdigen Bereichen (Wald, Bereiche zum Schutz der Natur) sowie in ASB ist dies in der Regel 
ausgeschlossen.
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Können auch Flächen mit 
geringer Schutzwürdigkeit 
innerhalb eines BSN liegen?

Hierzu sind die folgenden Punkte zu berücksichtigen.
Die BSN umfassen natürlich vorrangig die besonders schutzwürdigen Flächen. Allerdings wer-
den die Flächen nicht isoliert, sondern auch in ihrer Funktion für den Biotopverbund betrach-
tet. Hier ist es wichtig, dass Flächen, die schutzwürdige Bereiche verbinden, auch naturschutz-
fachlich entwickelt werden können.
Aufgrund des Maßstabs des Regionalplans können im Plan die schutzwürdigen Flächen nicht 
parzellenscharf abgegrenzt werden. Insofern ist es prinzipiell nicht ausgeschlossen, dass aus 
graphischen Gründen Flächen geringerer Schutzwürdigkeit mit einbezogen sind. 
Die BSN umfassen natürlich vorrangig die besonders schutzwürdigen Flächen. Allerdings wer-
den die Flächen nicht isoliert, sondern auch in ihrer Funktion für den Biotopverbund betrach-
tet. Hier ist es wichtig, dass Flächen, die schutzwürdige Bereiche verbinden, auch naturschutz-
fachlich entwickelt werden können.
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Wie wird der Klimawandel 
im Regionalplanentwurf 
berücksichtigt?

Eine wichtige fachliche Grundlage bildet der Fachbeitrag „Klima“, der vom Landesamt für Na-
tur- und Verbraucherschutz des Landes NRW (LANUV) erstmalig für die Planungsregion erstellt 
worden ist. Der Fachbeitrag enthält u. a. Prognosen zur Entwicklung des Klimas in der Planungs-
region (ansteigende Gesamttemperaturen, Risiko der stärkeren Hitzebelastung in den Sommer-
monaten; leichte Erhöhung der Jahresniederschläge – wobei die Sommer allerdings trockener 
werden –, steigendes Risiko von Starkregen). Der Fachbeitrag enthält auch konkrete Planungs-
empfehlungen für die Regionalplanung, z. B. Kaltluftbahnen oder Ausgleichsräume, die von 
einer Bebauung oder sonstigen siedlungsräumlichen Nutzung freigehalten werden sollen. 

Der Regionalplan berücksichtigt die Klimaanpassung auf verschiedene Weise:
Regional bedeutsame Kaltluftkorridore werden insbesondere durch die Festlegung als regiona-
le Grünzüge vor einer Neuausweisung von Baugebieten geschützt.
Wald mit seiner vielfältigen klimatischen Funktion wird grundsätzlich gesichert. Dies ist beson-
ders wichtig, da der Regierungsbezirk nur einen vergleichsweise geringen Waldanteil aufweist, 
der sowohl unter dem Bundes- als auch dem Landesdurchschnitt liegt.
Der Regionalplan schafft ein zusammenhängendes Biotopverbundsystem. Dieses ist besonders 
für klimasensible Arten von großer Bedeutung. 
Weiterhin ist für den Klimaschutz im urbanen Raum die Schaffung und Erhaltung von inner-
städtischen Freiräumen von besonderer Bedeutung. Grundsätzlich ist eine Innenentwicklung 
(Nutzung vorhandener Baulücken und Freiräume) für die weitere Siedlungsentwicklung zu be-
grüßen, immer unter Berücksichtigung der Bedeutung von innerstädtischen Grünflächen für 
Klima und Naherholung. Auch hierzu trifft der Regionalplan OWL Regelungen. 
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Inwiefern wurde der Ausbau 
der Windenergie im neuen 
Regionalplanentwurf 
berücksichtigt? 
Bekommen die Kommunen 
mit dem neuen Regionalplan 
jetzt (endlich) die Grundlage, 
um rechtssichere Flächen-
nutzungspläne für die Wind-
kraft aufzustellen?

Der Regionalrat hat in seiner Sitzung am 24.06.2019 den Grundsatzbeschluss gefasst, auf eine 
zeichnerische Festlegung von Vorranggebieten für die Nutzung der Windenergie als regional-
planerische Vorgabe für die kommunale Bauleitplanung zu verzichten.

Aufgrund der Tatsache, dass OWL bereits zahlreiche Flächen für die Windenergie ausgewiesen 
hat, sieht der Regionalrat darüber hinaus keinen Regelungsbedarf für konkrete Windparkstand-
orte. Der Regionalrat hat daher den Grundsatzbeschluss gefasst, auf eine zeichnerische Fest-
legung von Vorranggebieten für die Nutzung der Windenergie als regionalplanerische Vorga-
be für die kommunale Bauleitplanung zu verzichten.Intention war ist es, die Kommunen nicht 
durch weitere planerische Vorgaben zu belasten, sondern die Planungshoheit der Kommune zu 
stärken. 
Die Bezirksregierung steht den Kommunen jedoch weiterhin beratend in diesem Thema zur 
Seite. Der Entwurf des Regionalplans enthält allerdings textliche und zeichnerische Vorgaben, 
die bei der Planung von Windparks durch die Gemeinden zu beachten bzw. zu berücksichtigen 
sind, soweit dadurch anderen Nutzungen oder Raumfunktionen Vorrang eingeräumt wird.
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Warum werden im Regional-
plan OWL nicht alle Straßen 
dargestellt?

Die Planungsebene der Regionalplanung befasst sich als übergeordnete Planung im Maßstab 
1:50.000 ausschließlich mit den sogenannten „raumbedeutsamen“ Planungen und Maßnah-
men. Der Regionalplan OWL stellt daher ausschließlich das raumbedeutsame Verkehrsnetz in 
OWL dar. Das raumbedeutsame Straßennetz umfasst dabei i. d. R. die Bundesautobahnen, die 
Bundes- und die Landesstraßen. Kreis-, Stadt- und Gemeindestraßen sind im Regelfall nicht 
Gegenstand des übergeordneten raumbedeutsamen Straßennetzes.
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Werden mit dem Regionalplan 
OWL neue Straßenbaupro-
jekte angestoßen?

Nein; der Regionalplan OWL stellt das vorhandene raumbedeutsame Straßennetz dar.

Zusätzlich werden im Regionalplan die gesetzlich festgelegten Maßnahmen aus den übergeord-
neten verkehrlichen Bedarfsplänen des Bundes und des Landes NRW dargestellt. Durch diese 
verkehrlichen Bedarfspläne werden auch für OWL eine Vielzahl großräumig, überregional und 
regional bedeutsamer Maßnahmen für die Regionalplanung verbindlich vorgegeben. Die Maß-
nahmen werden je nach ihrem fachrechtlichen Planungs-/Umsetzungsstand mit unterschiedli-
cher Liniensignatur (also z. B. als durchgezogene oder gestrichelte Linie) im Regionalplan darge-
stellt. Mit der verpflichtenden Aufnahme dieser Bedarfsplanmaßnahmen in die zeichnerische 
Darstellung des Regionalplans OWL werden sie auf der Ebene der Regionalplanung gesichert.
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Worin besteht der Unter-
schied in der Festlegung der 
Verkehrstrassen zum einen 
als durchgezogene und zum 
anderen als gestrichelte 
Linien?

Die verkehrlichen Bedarfsplanmaßnahmen werden in die Karte (oder auch: zeichnerische Fest-
legung) des Regionalplans OWL entsprechend ihrem jeweiligen fachrechtlichen Planungsstand 
in zwei unterschiedlichen Darstellungsformen aufgenommen:

1. Die Maßnahmen, für die bereits die fachrechtlichen Linienbestimmungs- bzw. Planfeststel-
lungsverfahren abgeschlossen wurden, sind aufgrund ihrer hierdurch erfolgten hinreichen-
den Konkretisierung als durchgezogene Linien im Regionalplan dargestellt. Als durchgezoge-
ne Linie wird also ausschließlich das vorhandene raumbedeutsame Straßennetz dargestellt 
sowie die Straßen, deren Planung (z. B. durch ein Planfeststellungverfahren) schon sehr 
weit konkretisiert wurde.

2. Demgegenüber werden die Bedarfsplanmaßnahmen, bei denen bisher noch keine fach-
rechtlichen Linienbestimmungs- bzw. Planfeststellungsverfahren durchgeführt wurden, als 
Maßnahmen ohne  räumliche Festlegung als gestrichelte Linien dargestellt.

Mit dieser gestrichelten Darstellung ist ausdrücklich keine Vorfestlegung einer zukünftigen Li-
nienführung verbunden.
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Warum wird im Regionalplan 
OWL die Trasse des geplanten 
Radschnellwegs RS 3 nicht 
dargestellt?

Die Wiedergabe der raumbedeutsamen Inhalte in der zeichnerischen Festlegung (Karte) des 
Regionalplans erfolgt auf der Grundlage und den Vorgaben des „Planzeichenverzeichnisses 
der Regionalpläne“ (siehe Anlage 3 der Verordnung zur Durchführung des Landesplanungs-
gesetzes). Dieses Verzeichnis ist eine Art Basis-Legende für alle Regionalpläne in NRW. Ein 
Planzeichen für die Aufnahme von Radschnellwegen in Karte des Regionalplans ist hier nicht 
vorgesehen. Darüber hinaus werden in der Karte des Regionalplans grundsätzlich nur Inhalte 
dargestellt, die dem regionalplanerischen Maßstab von 1:50.000 entsprechen. 1 cm in der for-
mellen zeichnerischen Darstellung des Regionalplans entspricht 500 Metern in der Realität. Ein 
Strich mit 1 mm Dicke im Regionalplan, durch den z. B. die Grenze eines Gemeindegebiets dar-
stellt wird, entspricht also bereits 50 Metern. Ein Radschnellweg verfügt dagegen i. d. R. über 
eine tatsächliche Breite von nur ca. 6-10 m. 
Nichtsdestotrotz wird der derzeit geplante Verlauf des Radschnellweg RS 3 in der Erläuterungs-
karte 11 (Schienenverkehr, ÖPNV, Radverkehr) des Regionalplanentwurfs explizit aufgeführt.
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Warum werden im Regio-
nalplan OWL keine Energie-
leitungstrassen darstellt?

Die Wiedergabe der raumbedeutsamen Inhalte in der formellen zeichnerischen Darstellung 
des Regionalplans erfolgt auf der Grundlage und den Vorgaben des „Planzeichenverzeichnisses 
der Regionalpläne“ (siehe Anlage 3 der Verordnung zur Durchführung des Landesplanungsge-
setzes). Dieses Verzeichnis ist eine Art Basis-Legende für alle Regionalpläne in NRW. Ein Plan-
zeichen für die Aufnahme von raumbedeutsamen Energieleitungen in die Karte eines Regional-
plans ist hier nicht vorgesehen. In der formellen zeichnerischen Darstellung des Regionalplans 
OWL werden daher in Übereinstimmung mit dem vorgegebenen Planzeichenverzeichnis die 
raumbedeutsamen Energieleitungen nicht aufgenommen. Ihre Darstellung erfolgt allerdings in 
den entsprechenden Erläuterungskarten 14 und 15 (Raumbedeutsame Freileitungen – Strom 
und Raumbedeutsame Gasleitungen) des Regionalplans OWL. Diese enthalten das raumbe-
deutsame Netz der Freileitungen (mit 110 kV und mehr Nennspannung) und der Gasversor-
gungsleitungen (mit Leitungsdurchmesser größer als 300 mm).
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Wann werden Abbaube-
reiche im Regionalplan OWL 
festgelegt? 
Was bedeutet die Festlegung 
der Bereiche zur Sicherung 
und Abbau oberflächen-
naher Bodenschätze (BSAB)?

Festgelegt werden i. d. R. Bereiche mit einer Flächengröße ab 10 ha. Abbauflächen, die sich im 
Betrieb befinden oder für die eine Abbaugenehmigung vorliegt, werden dann dargestellt, wenn 
der Umfang der noch nicht abgebauten Flächen eine Größe von mindestens 10 ha aufweist.
Bereits genehmigte BSAB, deren Abbaufläche weniger als 10 ha Fläche umfasst, werden nicht 
mehr dargestellt. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die bestehende Abbaugenehmigung.
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